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Vorausschauend planen – mit der Wechseloption
Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung können Kinder problemlos in die  
Berufsunfähigkeits-Vorsorge der Zurich wechseln. 

Und das zu vorteilhaften Konditionen.

Eltern können noch so umsichtig sein – alle Risiken vom Nachwuchs fernzuhalten, wird nie gelingen.  
Denn Kinder sind neugierig, lebhaft, und vor allem denken sie nicht lange über ihr Handeln nach. 

Eine schwere Krankheit kann einen jederzeit treffen und verändert das Leben der Familie.

Die gesetzliche Absicherung für Kinder reicht nicht aus
Die gesetzliche Unfallversicherung zahlt nur für den Hin- und Rückweg zum  
Kindergarten und die Schule. Oft gibt es nur eine kleine Rente. Eine private  
Unfallversicherung deckt nur Unfälle, aber keine Krankheiten ab.

Zurich bietet eine Lösung
Mit der Zurich Grundfähigkeits-Vorsorge und Ausbildungs-Vorsorge sind Kinder 
schon ab dem 10. Lebensjahr finanziell bestens abgesichert. Egal, ob das Kind 
aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht mehr am Schulunterricht teilnehmen, 
eine Ausbildung absolvieren oder später seinen Beruf nicht mehr ausüben 
kann. Denn bereits bei Verlust einer einzigen Grundfähigkeit erhalten Ihre 
Kunden und Kundinnen Ihre vereinbarte Leistung.

Versicherte Grundfähigkeiten/Beeinträchtigungen 

Sensorische Fähigkeiten
• Sehen

• Hören

• Sprechen

Motorische Fähigkeiten
• Handgebrauch

• Greifen und Halten

• Schreiben

• Tastaturgebrauch

Fähigkeiten der Mobilität
• Gehen

• Treppensteigen

• Sitzen

Detaillierte Informationen erhalten Sie aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Absicherung der Grundfähigkeiten.


